
—  II

Charakter der ſakramentalen Genugtuung überſieht iſt Um ſo auf.
fallender, als die Paſtoraltheologie von jeher eine Reihe von Buß
werken verzeichnet hat, die entweder für ſich allein oder in Ver
bindun mit de eb ete vorzüglich zur Erreichung des Zweckes
ſich eignen, den die Kirche mit der ſakramentalen Buße beabſichtigt,
alſo heilen, kräftigen und ühnen „Satisfactio Jualll imponunt,
101 Sit tantum 0 Vitae custodiam infirmitatis mediea⸗—
mentum, 8ed tiam 20 praeteritorum peccatorum Vindietam at
Castigationem“. Darum ſei wieder einmal auf dieſe Ausführungen
hingewieſen. (Schluß olgt.)

Zum Problem: rennung der vom au
Von Univ.⸗Prof Dir Johann Haring In Graz

Trennung von Kirche und QA iſt heutzutage mehr denn 1e
3 einem Schlagwort geworden. Das Sonderbarſte hiebei aber iſt,
daß dieſe Trennung nicht nur von Gegnern, ondern mitunter auch
von Anhängern der Kirche verlangt wird Darum iſt eine ruhig ab
wägende Würdigung dieſes Poſtulates nicht überflüſſig. Es ſind II
neuerer Zeit ber dieſes ema zwar viele Spezialſchriften erſchienen;!
der mei größere Umfang erſelben hindert aber das Eindringen un
weitere reiſe Deshalb möge den Leſern der Quartalſchrift hier eine
Urze Ueberſicht über die rage geboten werden.

Jede Trennung ſetzt egriffli eine Verbindung voraus Darum
müſſen wir uns zuerſt die rage ſtellen: Worin beſteht denn die
ideale Verbindung von Kirche und Staat? Dann erſt kommen
wir 3u den Fragen ſt eine Trennung möglich? ſt ſie vor
teilhaft?

en wir U über die Verbindung von Kirche und QQ
Klarheit erſchaffen, o nüſſen wir Uuns die Aufgabe der Kirche nd
des Staates vergegenwärtigen.?) Aufgabe der* iſt Es, das über—
irdiſche lück threr Mitglieder befördern; Aufgabe des Staates
iſt die orge Um die irdiſche Wohlfahrt der Untertanen. Beide Zwecke,
ſo verſchieden ſie ſind, greifen doch ielfach neinander. Der QA
bedarf der religiöſen Grundlage. Die Religion lehrt, daß der
rechtmäßigen Obrigkeit gehorchen muß Wo dieſer ſittliche rund⸗
feiler entfernt worden iſt, kracht das Staatsgebäude an allen Ecken
Aufruhr, mpörung, Anarchie in an der Tagesordnung.

ber auch onſt unterſtützt die Kirche den eret Während der
Staat Verbrechen nur mit eiſerner Gewalt und durch Strafandrohung

Vgl Sägmüller, Die Trennung von Kirche Qaat, Mainz 1907,5
Rothenbücher, Die rennung von und Kirche, München 1908 Kahl,
Aphorismen zur rennung von QQ U. 1 (Internat. Wochenſchrift, 1908,
Heft 43); Mack, Die rennung von Kirche Qat, Trier 19105 Böckenhoff,
Kath ＋ und moderner Qaat, Köln 1911, 113—140

Vgl Ib Leo XIII., Immortale, Nov 1885 Herderſche Aus⸗
gabe, II, 340 — 391).
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zurückzuhalten vermag, erfaßt die Religion, die Kirche, das Uebel an
der urzel, ſie wirkt auch auf die Willensrichtung ein und ſuchtderart das Böſe im Keime erſticken. Andererſeits bedarf aber auchdie Kirche, Um erfolgreich thre Amtes walten 3u können, der Bei⸗

des Staates Um erfolgreich wirken 3u können: denn die
Kirche hat beſtanden mn Staatsweſen, in denen ſie geächtet war, ihreMitglieder als Verbrecher verfolgt wurden. Es ſei nur die Zeit
der großen Chriſtenverfolgungen im heidniſchen Römerreiche erinnert.
Der Tche wird aber ihre Tätigkeit erleichtert, wenn der Staat ihrdie freie Verkündigung threr Lehre, die freie Ausübung ihres Kultus
garantiert, ihre Einrichtungen und Anſtalten

Zu dieſen allgemeinen Erwägungen Immen noch Gründe e⸗ſchichtlicher Natur Durch eine mehr als tauſendjährige Geſchichteſind Kirche und etet miteinander verbunden. Die Geſetzgebungenbeider nahmen aufeinander Rückſicht Oft kam CS zu eigenen Ver⸗
trägen, Konkordaten, welche das gegenſeitige Verhältnis mehr minder
ausführlich regelten. Aus all dieſen Tatſachen Ird ſich Unter nor
malen Verhältniſſen immer eine ewiſſe Annäherung von Kirche und
QA ergeben. Die Geſchichte beſtätigt uns dies

Bereits In vorchriſtlicher Zeit finden wir innige Beziehungen
zwiſchen Q und Religion. Der römiſch⸗heidniſche Kaiſer führtezugleich den Titel eines Oberprieſters, Dontifex maximus. AufI
lichem en kam EeS 3u jener eigenartigen Verbrüderung, die M
römiſch⸗deutſchen Kaiſertum thren Ausdruck fand Und ſelbſt als die
Glaubenseinheit durch die ſogenannte Reformation zerſtört worden
war, kam eS Unmittelbar noch keiner Trennung von Kirche und
Q Im Gegenteil, die evangeliſchen Landesherren beanſpruchten
als SummI episcopi. als Oberbiſchöfe, auch die Führung des Kirchen⸗
regimentes. Gleichzeitig rebten aber auch die katholiſchen Herrſcher
eine Vergrößerung threr Macht mn kirchlichen AngelegenheitenVon einer Trennung von Kirche und Q war alſo amals keine
Rede, eher von einer ungeſunden Verquickung beider Gewalten.

Abgeſehen von Einzelerſcheinungen und gelegentlichen 1¹⁰
ſophiſchen Erörterungen!) wurde der Gedanke einer Trennung von
Kirche und —QH erſt ſeit dem Jahrhundert ſtärker zUum Aus⸗
drucke gebracht Beim Anblick der Feſſeln E die Bewegungs⸗freiheit der Kirche hemmten, verlangten edelgeſinnte Männer, Die der
geniale Vorkämpfer der kirchlichen Freiheit Graf Montalembert, die
Sprengung dieſer Feſſeln „L'église TSE dans l'état libre“, eine
freie Kirche Im freien date Nicht eine Trennung in dem Sinne
verlangte man, daß die Beziehungen wiſchen eiden Faktoren gelöſt
werden ollen, man wünſchte lediglich die Kirche frei m der Lehre,

Vgl. Rothenbücher, O.,
Rothenbücher, . Di teilweiſe noch weiter gehenden

Forderungen Lamennais' fanden die kirchliche Verwerfung: Gregor NVI., Mirari
VOS. Aug 1832 (Denzinger⸗Bannwart, Enchiridionn, 161
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in er Disziplin. In einem anderen Sinne machten ſich die Feinde
der Kirche die Phraſe „Freie 2 IR freien Staate 3 nutze
Ausſchluß der Religion und der Kirche Qus dem ganzen Staatsleben,
Aechtung der Kirche In dieſem Sinne 0 der bekannte Natur
forſcher Vogt bei eratung der ſogenannten Deutſchen Grundrechte
den Ausſpruch geta „O bin für die Trennung von — und
Kirche, allein nur Uunter der Bedingung, daß überhaupt das, vas
Kirche enannt wird, vernichtet werde.““) Daraus ergibt ſich daß
die Trennung der Kirche Staate aus ve  iedenen Gründen
begehrt werden kann, verſchiedene Y annehmen kann.

II ſt nun dieſe angeſtrebte Trennung möglich? Die 8
Antwort auf dieſe Frage geben die Trennungsverſuche der
und neueſten eit

Wie ereits betont wurde, 0 die Kirchenſpaltung, die ſo
genannte Reformation, unmittelbar keine Trennung der Kirche vom
Staate zur olge, ſie auch durch ihren ndividualismus In
der Religion das Sektenweſen förderte und o dem Trennungsgedanken
ndirekt Dienſte leiſtete. Das 2 Beiſpiel einer ziemlich eit durch
geführten Trennung ſinden wir un den Vereinigten Staaten
Nordamerikas.?) Vor der Losreißung vom Mutterlande England
hatten die einzelnen Kolonialſtaaten ihre beſonderen irchengeſetz
gebungen. Meiſt waren * proteſtantiſche Sekten, welche Iun den Ein
zelſtaaten eine herrſchende einnahmen. Als die Einzelſtaaten
3u einem großen Staatenbund zuſammentraten, ließen ſich dieſe
Sonderrechte nicht mehr recht halten. Man proklamierte 0  LY Frei
heit und Gleichheit aller Konfeſſionen. Hiemit ollte aber noch keine
ſage die eligion überhaupt vollzogen werden. Vielmehr werden,
Aum nur einige Beiſpiele anzuführen, die Sitzungen des Bundes
kongreſſes und der Einzelſtaaten mit einem eröffnet. Auch die

große Weltausſtellung mn St. Louis wurde mit einem Kultakt des
Kardinals Gibbons inauguriert. iel renger als in den chriſtlichen
Staaten Europas 16 man in der nordamerikaniſchen Union auf
die Beobachtung der Sonntagsheiligung. In den Vereinigten Staaten
Nordamerikas hat nicht wie E n Deutſchland und Ungarn
die obligatoriſche Zivilehe, wonach jede Ehe, ſoll ſie ſtaatliche Gültig  —
keit aben, vor dem Standesbeamten geſchloſſen werden muß, ondern
die Geiſtlichen der einzelnen Konfeſſionen ſind berechtigt, die Trauung
ihrer Konfeſſionsangehörigen vorzunehmen, und Aben lediglich den
ſtaatlichen Standesbeamten von der vorgenommenen Trauung 3u
verſtändigen. Die kirchlichen Anſtalten haben volle Freiheit im Er
werbe und in der Verwaltung des Vermögens, erfreuen ſich teilweiſe
ogar der Steuerfreiheit. Die Religionsdiener ſind frei vom Militär
dienſte Man rſieht daraus, daß mn den Vereinigten Staaten ord⸗

Rothenbü  er, O., 106 Auf ähnlichem Standpunkt tehen der
belgiſche Staatsrechtslehrer Quren und raf Hoensbroech.

Vgl Rothenbücher, O., 116 ff.; Mack, O., 177
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amerikas eine gewiſſe Trennung der Kirche vom Staate beſteht, bei
weitem aber keine derartige iſt, daß beide Gewalten einander feind  5  —lich gegenüber ünden, daß der CQ Im öffentlichen Leben die
Religion ignorierte. Es iſt dies eine glückliche Inkonſequenz, ern Siegder raktiſchen Vernunft gegenüber überſpannten philoſophiſchenTheorien. Vð  JN  ndes dürfen wir un die kirchlichen Verhältniſſe In der
nordamerikaniſchen Union nicht nach allen Richtungen als beſondersroſig vorſtellen. So haben, Um eines hervorzuheben, daſelb die
Staatsſchulen einen Religionsunterricht.) Die Folgen hievon zeigenſich auch Im öffentlichen (Cben Die Katholiken ſind 0  er bemüßigt,eigene konfeſſionelle Schulen 3u erri  en, und haben demnach eine
doppelte Schulſteuer 3u tragen: die Beiträge zur konfeſſionsloſenStaatsſchule und den Unterhalt der eigenen konfeſſionellen Schulen.Gerade Im Schulweſen zeig ſich, daß eine Trennun von Kircheund Staat nicht möglich

Ae nlich wie un der nordamerikaniſchen Union ſtehen die Ver
hältniſſe in Braſilien ſeit dem Jahre 1890.8) Während Im bra
ſilianiſchen Kaiſerreiche die Kirche Unter vollſtändiger Bevormundungdes Staates and, bei Beſtellung kirchlicher Funktionäre der —H
weitgehende Rechte ausübte, kirchliche Verordnungen nuL mit aat  2  ·licher Erlaubnis verkündet werden durften, erlangte die Kirche Urchdie ſogenannte Trennung die Freiheit. Die Kirche verblieb Im Beſitzeihrer Güter, die kirchliche Verfaſſung, das Ordensweſen wurden nichtangetaſtet. Freilich das Schulweſen iſt konfeſſionslos und wird mn
öffentlichen Schulen kein Religionsunterricht Tteilt

Das Prinzip „freie Kirche Im freien Staate“ Uchte man mehrminder auch Iun Belgien, Italien und Holland verwirklichen.“In allen dieſen Staaten exiſtiert aber Enn Kultusbudget, der
aat, bezw die politiſchen Gemeinden Aben die Verpflichtung, die
Seelſorger mit gewiſſen Beträgen zu unterſtützen. Die Gemeinden,bezw die Eltern haben mn Belgien und Italien 3u entſcheiden, ob
un den Elementarſchulen Religionsunterricht Tteilt werden ſoll An
Mittelſchulen überhaupt jeglicher religiöſe Unterricht, die theologiſchen Fakultäten den ſtaatlichen Univerſitäten ſind verſchwunden.Die Ehe kann ſtaatlich gültig als Zivilehe eingegangen werden.

ſt mn all dieſen daten die Lage der Kirche keine beſondersbegehrenswerte, ſo doch ielfach eine annehmbare, 10 In Belgien in
folge der Opferwilligkeit und des zielbewußten Vorgehens der Katho—liken zeitweilig ogar eine erfreuliche.

Vgl Rothenbücher, O., 140
27 Neueſtens will man Geſetze chaffen, welche die Schüler von den kon⸗

ſollen auf Staatskoſten (wozu natürlich auch die Katholiken beitragen müſſen)
feſſionellen

* Privatſchulen abziehen. Die Schüler der konfeſſionsloſen Staatsſchulen
Freibücher, freie und
zeitung, 1911 Nr

freie Verköſtigung erhalten. (Salzburger Kath Kirchen⸗
Rothenbücher, O., 362
Rothenbücher, O., 398 ßf., 409 ff., 425
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mM anderes ild weiſt die Trennung von Kirche und SD  taat
in Frankreich au Die große Revolution nahm der Kirche ihre
Beſitzungen. Am September 1794 erklärte der Nationalkonvent,
n Zukunft jeglichen Kultusbeitrag verweigern 3u wollen. Nach dem
Geſetze vom —21 ebruar 1795 war jede öffentliche religiöſe Zeremonie
verboten, Geiſtliche durften nichtmit Standesabzeichen öffentlich erſcheinen.
Eine Aenderung führte teilweiſe Apoleon herbei. Sein ſtaatsmän⸗
niſcher lick erkannte, daß durch Ordnung der kirchlichen Angelegen—
heiten der QA nur gewinnen könne. Apoleon chloß aher 1801
mit dem Papſte ein Konkordat, in welchem der Kirche zwar keine
großen Zugeſtändniſſe gemacht, immerhin aber ein leidlicher Zuſtand
hergeſtellt wurde Die freie, öffentliche Religionsübung wiederum
geſtattet, (M Stelle der eingezogenen Kirchengüter wurde dem Klerus
eine beſcheidene btatton Aus den Staatsgütern gewährt.

100 ahre 1e ſich das franzöſiſch Konkordat. Da
gefiel C den Machthabern Frankreichs, auf die Verhältniſſe zur Zeit
der großen Revolution zurückzugreifen. Man begann die Trennung
mit der Einziehung der Kirchengüter. Ein Satz der zur Zeit der
großen Revolution proklamierten ſogenannten Menſchenrechte autete
zwar Das igentum iſt heilig und unverletzlich. Nichtsdeſtoweniger
beſtimmte das ranzöſiſche Trennungsgeſetz vom Dezember 1905,

daß das Vermögen der Kirchen und ⁰Stumer binnen Jahres⸗
I an Kultvereine übergehen ſolle Dieſe Kultvereine ſollten ſich
Aus den Mitgliedern der Kirchengemeinden bilden Kommen dieſe
Kultvereine nicht zuſtande, 1 geht nach der Beſtimmung des Geſetzes,
Art das Eigentum der Kirchengüter an die Gemeinden Uum Zwecke
der Wohltätigkeit und Armenpflege über.?) H0 un geſetzlicher“
Form eine Enteignung der Kirche borgenommen. Freilich önnte mit
emſelben Rechte En andermal das 94 verfügen, daß bei
einem großen Induſtrieunternehmen binnen Jahresfriſt Qus den
Beamten und Arbeitern ſich ein „Induſtrieverein“ 3 ilden habe,
auf welchen vom Fabriksherrn oder von der Aktiengeſellſchaft das

Vermögen übergehe. Wenn hier der Satz gilt „Das Eigen
tum iſt heilig und unverletzlich“, warum nicht auch hinſichtlich der
Kir 7

Tatſächlich Aben über Weiſung des Papſtes die Kultvereine
MN Frankreich ſich nicht gebildet.d) So ging alſo das Kirchenvermögen
auf die politiſchen Gemeinden über, von deren Gutdünken eS
abhängt, ob das Kirchengebäude für gottesdienſtliche Zwecke verwendet
werden dar

Im franzöſiſchen Konkordat war für die Kirche und deren
Diener enn Kultusbudget als Iſ* für die in der großen Revolu

Sägmüller, —. Rothenbücher, O * 228
Der ranzöſiſche und deutfche Wortlaut des Geſetzes bei Sägmüller,

und X
Die darauf bezüglichen Aktenſtücke bei Sägmüller, O., XXͤXIII
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tion eingezogenen Kirchengüter ausgeworfen worden. Dieſe ſpärlichenDotationen en gleichſam die Zinſen des eingezogenen Kirchen⸗
. dar Nun Tklärt aber das Trennungsgeſetz, Art. „Die
Republik beſoldet und Unterſtützt keinen Kult.“ Richtiger ollte eS Im
Geſetze heißen Die Republik erfüllt von nun an nicht mehr TEe
Schuldigkeit. Denn nach allgemeinen Rechtsbegriffen darf der Schuldner,welcher das Kapital nicht zurückzahlen kann, die Zinſenzahlung nichtverweigern. Do das franzöſiſche Trennungsgeſetz El nochandere Kurioſitäten auf Im Artikel ſichert die Republik Gewiſſens⸗freiheit 3u und gewährleiſtet die freie Ausübung der Kulte. 18deſtoweniger Unterſte Artikel gottesdienſtliche und eligiöſe eter  2lichkeiten der Polizei! Der Maire heſtimm (Art 27), ern
Glockengeläute ſtattfinden darf Religiöſe Abzeichen öffentlichenBauwerken und öffentlichen Orten ſind verboten (Art 28.) Das iſtnicht mehr Gleichgültigkeit gegen die Religion, das iſt offene Ver
folgung derſelben! Dieſelben nichts weniger als freiheitlichen Beſtim⸗finden ſich im franzöſiſchen Ordensgeſetze vom Uli 1901Es E. daſelb Art. „Keine eligiöſe Genoſſenſchaft kann ſichbilden ohne Genehmigung (Autoriſation) durch ern Geſetz welchesdie Bedingungen threr Wirkſamkeit (Fonctionnement) ege Was
würde man von einem Vereinsrecht ſagen, welches die Tätigkeit jedesVereines durch ein eigenes Geſetz regeln wollte? „Die Auflöſung der
Ordensgenoſſenſchaft oder die Schließung der Anſtalt kann durchDekret des Miniſterrates ausgeſprochen werden.“ Alſo trotzdem, daßder QQA eine Tdensgenoſſenſchaft genehmigt hat, trotzdem, daß EL
ängſtli durch Ein Geſetz die Wirkſamkeit derſelben regelt, trotzdemſchwebt immer das Damoklesſchwert über dem einzelnen Ordenshaus.Ohne Angabe von Gründen kann die Schließung jederzeit verfügtwerden! Mitglieder von ſtaatlich nicht autoriſierten Ordensgenoſſen⸗chaften dürfen bei chweren Strafen weder ſe noch durch Mittels
perſonen eine Unterrichtsanſtalt leiten oder an erſelben eine Lehrtätigkeit ausüben. (Art 14.) Den Autoriſierten kann ſie jederzeitverboten werden. Das iſt die Freiheit, L das Land der „Freiheit,Gleichheit und Brüderlichkeit“ der Kirche gewährt! Treffend bemerkt
Rothenbücher:?) 77  8 gibt m dieſem Staate Freiheit, Aber NuUL fürdie Anhänger einer beſtimmten Weltanſchauung.“

Beinahe noch ſchlimmer als das franzöſiſche iſt das U⸗gieſi Trennungsgeſetz von 1911 Doch iſt * zur Stunde nochfraglich, ob dasſelbe zur Durchführung kommt.
Das ſind einige Beiſpiele, wie die Trennung von Kirche und

Staat In einzelnen Staaten zur Durchführung elangt iſt &

ꝗ

ndes
iſt beachten, daß bis 3u einem gewiſſen Grade heutzutage wohlbeinahe mn allen Staaten eine Trennung beſteht. Wenn Im
Deutſchen Reiche, n Ungarn die obligatoriſche Zivilehe eingeführt

5 Stimmen aus Maria⸗Laach, LXII. 1902 48
29
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iſt, ſo bedeutet die auf dem Gebiete des Eherechtes eine Trennung
von Kirche und Q Auch In Oeſterreich exiſtiert die Trennung
ereits auf vielen Rechtsgebieten. Im Eherecht E der QQ eine
ethe von Ehehinderniſſen auf, welche die Kirche nicht kennt, und
ignoriert anderſeits die rein kirchlichen Ehehinderniſſe Auf dem
Gebiete des Unterrichtsweſens E das Staatsgrundgeſetz das rinzi
auf „Die Wiſſenſchaft und ihre ehre iſt frei.“) Infolgedeſſen können

ern und erſelben Ule die Lehren einer profanen Wiſſenſchaft
mit den Lehren der Religion Iun Widerſpruch gebracht werden,
gewi kein Zeichen einer vollſtändigen armonie zwiſchen Kirche und
Staat —

III Aus all den angeführten Tatſachen ergibt ſich daß eine rein⸗
liche Scheidung zwiſchen Kirche und —QQ eine Utopie bleibt. Da
durch beantwortet ſich aber auch die Frage, ob die Trennung ein
anzuſtrebendes dead ſei deal iſt, daß Kirche und QUA zuſammen⸗
wirken. Gewiß hat der Q ein genes Gebiet, hat die Kirche ihre
eigene are Daneben aber gibt CS eine Reihe von Intereſſen,
welche beiden gemeinſam ſind und wo enn harmoniſche Zuſammen⸗
wirken erwünſcht iſt Eine vollſtändige Trennung iſt ohne die ſchwerſten
Konflikte nicht möglich Es ſind 10 dieſelben erſonen, we dem
Staate und der Kirche Unterſtehen und die infolgedeſſen leicht mn
die Lage verſetzt ſein können, zwei Herren dienen müſſen, die
verſchiedenes mn erſelben Sache befehlen. Darum iſt jede Trennung
von und darum hat auch Pius m Syllabus vom Jahre
1864 den Satz verworfen: „Kirche und —HQ ſind 3u trennen.““

Aber, könnte jemand fragen, wie kommt eS daß auch Männer,
we das Wohl der beſorgt ſind, nach einer Trennung
von Kirche und eres rufen? Vor allem muß emerkt werden, daß
eS auf dieſem Gebiete manche Idealiſten gibt O0 denkt ſich
Bonomelli⸗) die Trennung als eine friedliche, oyale Scheidung, als
Enn unabhängiges Nebeneinandergehen nd Nebeneinanderwirken.
Keine Privilegien, aber auch keine Hemmniſſe! ber das bare
möglich, enn CS keine gemeinſamen Intereſſen gäbe, enn nicht die
Untertanen der Kirche zugleich Untertanen de Staates waren azu
kommt noch, daß ewiſſe Rechtstitel ungemein komplizierter Natur
ſind und eine gegenſeitige Ausgleichung ſehr erſchweren.
un Oeſterreich eine Trennung durchgeführt werden, ſo gäbe es chon
auf vermögensrechtlichem Gebiete Schwierigkeiten, wenn anders der
Staat nicht ber die Undamentalſten Rechtsbegriffe ſich hinwegſetzen
will Es gibt mn Oeſterreich ſogenannte Religionsfonds,s) die Unter

Nr 42 Art 17 des Staatsgrundgeſetzes vom 21 Dezember 186  76 R.⸗G

Bl

Enz Immortale (a O., 354)
2 Syllabus (Den inger⸗Bannwart, C. 755)
20 Die Kirche, eutſche Ueberſetzung von Holzer 1903, 392

Vgl die Art On Schmid) um Oeſterr. Staatswörterbuch IIꝰ
126 und Religionsfonds (v Huſſaref), ebd., IVꝰ
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Kaiſer o

ſef IIL dadurch entſtanden ſind, daß man un denſelben das
Vermögen der aufgehobenen kirchlichen Inſtitute und die WII mehrereniözeſen beſtehenden Penſionsfonds der Seelſorgeprieſter vereinigte.Dieſe on werden bis heute vom Staate verwaltet Käme * nun
3u einer Trennung von Kirche und aat, ſo würde eS nicht genügen,die on der Kirche herauszugeben. Denn S Aben dieſelben ſchondadurch gelitten, daß man 3u gleicher Zeit ſehr viele iegende Güter
Iun eld Umzuſetzen trachtete, wodurch naturgemäß der Preis gewaltigank. Als dann zur Zeit der napoleoniſchen Kriege der Staat eld
brauchte und ihm der geringen Garantie niemand eld leihen2 wurden vom Staate mit Geldern der Religionsfonds jeneunſicheren Papiere, die niemand Abnehmen 0  E, angekauft. Tat
ſächlich kamen Im Vũ  X  ahre 1811 und 1816 große Geldkriſen,dieſe Papiere nahezu entwerteten und derart die Religionsfondschwer ſchädigten. Aber auch heutzutage werden die Religionsfonds⸗güter nicht nach ſtreng ökonomiſchen Prinzipien vom Staate ver.
waltet In gar manchen Gebäuden des Religionsfonds ſind ärariſcheAnſtalten, Kaſernen dgl untergebracht. Der Mietzins, der den
Religionsfonds gezahlt wird, iſt regelmäßig enn äußerſt geringer,lediglich ern Anerkennungszins. Bei einer etwaigen Trennung würde
eS alſo keineswegs genügen, die Religionsfondsgüter Im gegenwär⸗igen Zuſtande herauszugeben. Solche Schwierigkeiten gibt eS

auf vermögensrechtlichem Gebiete, noch Am eheſten eine
mathematiſche Teilung enkhar ſt. Daneben exiſtiert eine Reihe von
Fragen, I denen eine ſäuberliche Trennung überhaupt nicht möglichiſt Es gehört alſo eine große Portion von —60  dealismus dazu, das
Trennungsprojekt un befriedigender eiſe löſen 3u wollen Die
Trennung bleibt immer Eein Doch nach den Grundſätzender Moral iſt * geſtattet, ern größeres Uebel In en geringeres 3verwandeln. 0  er kann ( rlaubt ſein, die Trennung anzuſtreben,hiedurch die Lage der Kirche verbeſſert wird

Die Chriſten zur Zeit der Chriſtenverfolgungen durch die römi⸗
chen Kaiſer hätten durch eine Trennung nur gewinnen können; denn
ſie wären dann nicht mehr als Staatsverräter und Geächtete be
handelt worden. Auch die franzöſiſchen Katholiken würden jetzt durcheine aufrichtige Trennung nur gewinnen; denn die unwürdigen Be
vormundungen und Einſchränkungen des Trennungsgeſetzes würden
hiedurch fallen Auch der große Führer der trländiſchen KatholikenO'Connel rat für die Trennung ein, eil nur dadurch die Machtder engliſchen Staatskirche brechen Var und die Katholiken eine
Befreiung von ihrem ſklavenähnlichen Zuſtande erlangen onnten. In
den letztverfloſſenen Jahren 0  en auch die Genfer Katholiken ſichII enn Trennungsgeſetz eingeſetzt,? aber nicht darum, weil ſie in
der Trennung von Kirche und QA enn Ideal, ſondern eine Beſſerung

Rothen bücher, O., 108
Rothenbücher, O., 387
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ihrer iaherigen Lage erblickten In der Republik Genf erfreuten ich
nämlich die Kalviner und Altkatholiken, nicht aber die Katholiken
einer weitgehenden ſtaatlichen Unterſtützung. Die Katholiken mußten
alſo ndirekt den Andersgläubiger Unterſtützen, währen ſie ſelbſt
keine ſtaatlichen Subventionen erhielten, Im Gegenteil tHhnen manche
Gotteshäuſer Gunſten der Altkatholiken abgenommen worden.
Die Trennung bedeutete alſo für die Katholiken Genfs nur die Auf
hebung eines unwürdigen Zuſtandes

Wir ehen alſo daraus: Trennung von Kirche und QA iſt
Iim allgemeinen kein anzuſtrebender Zuſtand; nur Unter gewiſſen
Umſtänden könnte hierin ein Fortſchritt Tblickt werden. Darum Aben
beſonnene Männer, und zwar nicht bloß ſolche, we das Intereſſe
der Kirche vertreten, ihre warnende Stimme gegen ſteſe oft IR
blinden Fanatismus geſtellte Forderung rhoben

Der proteſtantiſche Kirchenrechtslehrer Kahl beſprach in ſeiner
Rektoratsrede an der Berliner Univerſität das Trennungsproblem.“)
Nachdem EL die Folgen, die Aus der Trennung für die einzelnen
Religionsgeſellſchaften und für den Staat ſich ergeben, erörter hat,
ruft Qu „Eine Welt von Fragen und hinter jeder rage lauert
eine andere.

Begreiflich! Clde Geſellſchaften, 1 und aat, ſind be
rufen, mit vereinten Kräften das Wohl der Menſchheit 3u fördern
Wem alſo das Wohl der enſ

El Herzen legt, der wird eS
unterlaſſen, eine gewaltſame Trennung beider Gewalten zu fördern

Prieſter und re
Von Dominikus Dietrich Praem., ilten.

Für die Paſtoration der Gläubigen iſt CS von unabweisbarer
Notwendigkeit, daß der Prieſter die Zeitbewegungen verſte und
insbeſondere ein wachſame Auge hat auf die modernen Strömungen,
welche das Glaubensleben des Volke untergraben. Paſtorieren kann
der rieſter doch nicht mit Utzen und Erfolg, ETL blind iſt
gegenüber Gefahren, die den Glauben des Volkes tagtäglich bedrohen.
Dieſe efahren ſind nicht zu allen Zeiten die gleichen, ſie ändern ſich,
ſie kommen gehüllt mn ein mbdernes Gewand, ſie ommen oft un
ſchlichteſter, unſcheinbarſter orm, ſie führen ſich als Gewöhn⸗
, Alltägliches ein, und der Prieſter, der nicht enn wachſames
Auge hat auf die Zeitſtrömungen, ahnt gar nicht, welchen Tod
feind des Glaubens —v ruhig mitten Uunter ſeinen Gläubigen wirken läßt

Wo eine der eminenteſten Gefahren für Unſer katholiſches
olk iſt die glaubensfeindliche Preſſe die in drei Kolonnen
die Bollwerke des Chriſtentums anſtürmt. Es iſt die eigentliche

Abgedruckt m Internat Wochenſchrift, 1908, Heft 4. auszugsweiſe
un Hochland VI 484


